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Leserbrief
Es ist erfreulich, dass die aus einer Universitäts-
klinik und aus der Niederlassung stammenden
Autoren sich grundlegend positiv zu der über-
arbeiteten Klassifikation der gynäkologischen
Zytodiagnostik der Zervix äußern, die ab 1. Juli
diesen Jahres anzuwenden ist. Ein Teil der kriti-
schen Anmerkungen in der Stellungnahme be-
ruht wahrscheinlich auf Unkenntnis der bereits
einige Monate zuvor in einer gynäkologischen
Fachzeitschrift erschienenen Originalpublikation
der Koordinations-Konferenz Zytologie (Frauen-
arzt 2013; 11: 2–7).
So handelt es sich bei derMünchner Nomenklatur
III keineswegs um eine Übersetzung des Bethes-
da-Systems in die deutsche Sprache. Das wäre
weder inhaltlich sinnvoll noch hinsichtlich der
Kontinuität der Münchner Nomenklatur möglich.
Auch ist die Meinung abwegig, Zielsetzung bzw.
Kommentierung der überarbeiteten Nomenklatur
hätten evidenzbasiert erfolgen müssen.
Die Kritik, dass die Münchner Nomenklatur III mit
ihren 6 traditionellen Hauptgruppen zu sehr un-
terteilt sei, erübrigt sich. Das Bethesda-System
wartet mit 18 Subgruppen auf und bildet damit
die morphologische Vielfalt der zytologischen Be-
funde ab, die schließlich in übergeordneten Kate-
gorien zweckmäßig zusammengefasst werden
(Solomon D, Nayar R. The Bethesda System for Re-
porting Cervical Cytology. Springer; 2004).
Griesser H et a
Bewusst haben die Autoren bei der Aktualisie-
rung der Münchner Nomenklatur Empfehlungen
zur Befundabklärung gegeben, die der Individua-
lität der betroffenen Frauen gerecht werden kön-
nen. Dies geschah auch in dem Bewusstsein, die
Anwendung in absehbarer Zeit verfügbarer aus-
sagekräftiger Abklärungsverfahren zu integrie-
ren, die unspezifische Methoden mit einem nicht
abzuschätzenden Schadenspotenzial wie den
HPV-Test ersetzenwerden. Einen abnormen zyto-
logischen Befund mit einer Empfehlung zum Pro-
zedere zu verknüpfen, ist nicht nur traditionell
Bestandteil der Münchner Nomenklatur, sondern
auch in Klassifikationen anderer Länder durchaus
üblich. Selbstverständlich ersetzen diese Hinwei-
se im Befundbericht nicht Regularien zur Patien-
tenversorgung, die von verschiedenen Fachgre-
mien erarbeitet werden. Derartige Leitlinien
müssen aus der im jeweiligen Land ermittelten
Evidenzlage entwickelt werden und auf ein spe-
zielles Gesundheitssystem zugeschnitten sein.
Schon aus diesem Grund ist die Anwendung einer
Klassifikation nicht möglich, die lediglich die
Übersetzung einer ausländischen Fallgruppen-
einteilung darstellt.
Wir sind überzeugt, dass sich die Vorteile der
Münchner Nomenklatur III allen Beteiligten sehr
schnell offenbaren und dass auch die Verfasser
der Stellungnahme dies durch ihre eigene tägliche
Befundung von Abstrichpräparaten feststellen
werden.
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